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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum haben die
einzelnen baden-württembergischen Kreise in den vergangenen fünf Jahren er-
halten (tabellarische Auflistung jeweils nach Kreisen und Haushaltsjahren)?

2. Inwieweit bewertet sie das in den einzelnen Kreisen nach Abzug der Mittel für
den ELR-Schwerpunkt „Wohnen“ und nach Abzug der Mittel für die ELR-
Schwerpunktgemeinden verbleibende Fördervolumen als angemessen für sämt-
liche übrigen kommunalen und gewerblichen Förderanträge?

3. Wie bewertet sie vor diesem Hintergrund die Aussichten kommunaler Anträge
auf substanzielle Förderungen, beispielsweise bei der Sanierung eines Kultur-
zentrums oder einer Gemeindehalle?

4. Inwiefern gibt es hinsichtlich förderfähiger Maßnahmen Überschneidungen
zwischen dem ELR-Schwerpunkt „Wohnen“ und anderen Förderprogrammen
wie dem Landessanierungsprogramm?

5. Wie viele zusätzliche Wohneinheiten in Baden-Württemberg erhofft sich die
Landesregierung von der neuen Zweckbindung von 50 Prozent der ELR-Mittel
an den Schwerpunkt „Wohnen“ innerhalb der kommenden fünf Jahre?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 Nr. Z(45)-0141.5/110F beantwortet das Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau (WM) die Kleine
Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum haben die
einzelnen baden-württembergischen Kreise in den vergangenen fünf Jahren er-
halten (tabellarische Auflistung jeweils nach Kreisen und Haushaltsjahren)?

Zu 1.:

Die Anlage 1 zeigt die im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) durch
Projekte gebundenen Mittel gegliedert nach Förderschwerpunkten und Kreisen im
Zeitraum 2012 bis 2016 incl. der über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) kofinanzierten Projekte.

2. Inwieweit bewertet sie das in den einzelnen Kreisen nach Abzug der Mittel für
den ELR-Schwerpunkt „Wohnen“ und nach Abzug der Mittel für die ELR-
Schwerpunktgemeinden verbleibende Fördervolumen als angemessen für sämt-
liche übrigen kommunalen und gewerblichen Förderanträge?

Zu 2.:

In den jährlichen Ausschreibungen der ELR-Jahresprogramme werden die über
die Jahre wechselnden Ziele für jedes Programmjahr definiert. Die Ausschreibung
für das ELR-Jahresprogramm 2017 sieht vor, dass die Hälfte der Fördermittel für
Projekte im Förderschwerpunkt „Wohnen“ eingesetzt wird. Dieser Vorrang wird
vor dem Hintergrund eingeräumt, dass dringend bezahlbare Wohnungen ge-
braucht werden und die Innenentwicklung der Dörfer verstärkt werden soll. Die
Konzentration der Fördermittel auf Wohnen reduziert den für die anderen Förder-
schwerpunkte zur Verfügung stehenden Anteil. Allerdings konnte dieser Begren-
zung durch die Aufstockung des Förderprogrammvolumens in Höhe von 7,4 Mio. €
im Staatshaushaltsplan 2017 begegnet werden. Außerdem stehen im Rahmen der
Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg“
im Programmjahr 2017 weitere Fördermittel in Höhe von 6 Mio. € für Projekte
von Unternehmen im innovativen und technologieorientierten Bereich zur Verfü-
gung. Angesichts der aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt und
der guten konjunkturellen Lage erscheint das für kommunale und gewerbliche
Förderanträge zur Verfügung stehende Fördervolumen daher angemessen. 

3. Wie bewertet sie vor diesem Hintergrund die Aussichten kommunaler Anträge
auf substanzielle Förderungen, beispielsweise bei der Sanierung eines Kultur-
zentrums oder einer Gemeindehalle?

Zu 3.:

Das ELR ist ein Wettbewerbsprogramm und mehrfach überzeichnet, d. h. es kön-
nen nicht alle zur Förderung beantragten Projekte gefördert werden. Im Rahmen
eines mehrstufigen Auswahlverfahrens findet entsprechend den Zielvorgaben der
Ausschreibung des Jahresprogramms auf Ebene der Landkreise und Regierungs-
bezirke ein intensiver Austausch statt, in dem die kommunalen Aufnahmeanträge
u. a. hinsichtlich des zu erwartenden Beitrags zur Strukturverbesserung diskutiert
und anschließend priorisiert werden. Im Rahmen dieses Auswahlverfahrens wer-
den Projekte aus dem Förderschwerpunkt „Gemeinschaftseinrichtungen“ im Jah-
resprogramm 2017 niedriger priorisiert als in den vergangenen Jahren, sodass die
Aussichten auf Aufnahme in das Jahresprogramm geringer als in den Vorjahren
sind. 
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Allerdings werden nachhaltige Gemeinschaftseinrichtungen nach wie vor geför-
dert, insbesondere dann, wenn z. B. in Gemeinden, die besonders vom demografi-
schen Wandel betroffen sind, mehrere bisher untergenutzte Gemeinschaftsein-
richtungen in einem Gebäude zusammengeführt werden und dadurch die Folge-
kosten sinken.

4. Inwiefern gibt es hinsichtlich förderfähiger Maßnahmen Überschneidungen
zwischen dem ELR-Schwerpunkt „Wohnen“ und anderen Förderprogrammen
wie dem Landessanierungsprogramm?

Zu 4.:

Zwischen dem WM und dem MLR findet eine Abstimmung hinsichtlich der
wohnraumbezogenen Förderung statt. Das MLR ist Mitglied in der Wohnraum-
Allianz Baden-Württemberg und deren Arbeitsgruppe „Finanzierung und Förde-
rung“. Hinsichtlich der Förderung städtebaulicher Erneuerungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen durch das WM gibt es keine Überschneidungen, da nach Nr. 4.1
VwV-ELR eine gleichzeitige Förderung desselben Ortes nur außerhalb des abge-
grenzten Sanierungsgebietes zulässig ist.

Überschneidungen oder Zielkonflikte in Bezug auf das Landeswohnraumförde-
rungsprogramm können ausgeschlossen werden, da bei letzterem der Neubau und
der Erwerb von Wohnraum für Bedürftige gefördert wird, während im ELR die
Innenentwicklung mit der Umnutzung, Aktivierung und Modernisierung von Be-
standsgebäuden oder der Baulückenschluss in den Ortskernen unterstützt wird.

5. Wie viele zusätzliche Wohneinheiten in Baden-Württemberg erhofft sich die
Landesregierung von der neuen Zweckbindung von 50 Prozent der ELR-Mittel
an den Schwerpunkt „Wohnen“ innerhalb der kommenden fünf Jahre?

Zu 5.:

Für das Programmjahr 2017 ist vorgesehen, wohnraumbezogene Projekte in die
Förderung aufzunehmen, die mit der Schaffung von mindestens 500 zeitgemäßen
Wohneinheiten durch Umnutzung, Aktivierung und grundlegende Modernisie-
rung sowie Baulückenschließung in den Ortskernen verbunden sind. Zu den Ziel-
größen für die Haushaltsjahre ab 2018 wird eine Festlegung erst nach den Erfah-
rungen des ersten Jahres mit der Konzentration der Fördermittel auf den Förder-
schwerpunkt „Wohnen“ erfolgen. 

Hierbei ist dann auch das über den jeweiligen Staatshaushaltsplan zur Verfügung
stehende Förderprogrammvolumen zu berücksichtigen.

Hauk

Minister des Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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